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Antrag

der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme

des Finanzministeriums

Erbbaugrundstücke – „Vermarktungsinitiative“ des Landes

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1. wie viele Erbbaugrundstücke mit welchen Restlaufzeiten der Erbbauver-
träge in welchen Kommunen von der aktuellen Vermarktungsinitiative des
Landes betroffen sind;

2. in wie vielen Fällen es sich jeweils um Einfamilienhäuser und Mehrfami-
lienhäuser handelt und in welchen Fällen eine Genossenschaft, GmbH oder
sonstige juristische Person Vertragspartner des Landes ist;

3. wie viele Erbbaurechtsnehmer die Grundstücke seit 2006 gekauft haben;

4. welche Gesamtfläche dabei den Eigentümer gewechselt hat und welcher
Verkaufserlös dabei erzielt wurde;

5. wie viele Erbbaurechtsnehmer sich verkaufswillig erklärt haben, ohne dass
ein Vertrag schon abgeschlossen wurde;

6. welche Hilfestellungen den Erbbaurechtsnehmern angeboten wurden, die
als Teil einer Eigentümergemeinschaft Erbbaurechtsnehmer sind;

7. inwieweit die Erbbaurechtsnehmer auch über das Jahresende hinaus die
Möglichkeit haben, einen Kaufvertrag auf den Weg zu bringen;
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8. wie sich die erklärte Bereitschaft des Landes, die Kaufpreisfälligkeit ver-
traglich für einen begrenzten Zeitraum hinauszuschieben oder die Kauf-
preiszahlung in wenigen Jahresraten zu ermöglichen, konkret darstellt
und mit welcher Verzinsung dabei gerechnet werden muss;

9. wieweit die Überlegungen des Landes hinsichtlich eines Verkaufs an
Dritte gediehen sind, auch hinsichtlich der Verkaufspreise und sonstigen
Konditionen;

10. wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist und welche Gesichtspunkte
für die Entscheidung ausschlaggebend sind;

II.

1. den Erbbaurechtsnehmern für die gesamte Restlaufzeit der Erbbaurechte
die Möglichkeit einzuräumen, die Grundstücke zur Selbstnutzung zum
vom zuständigen Gutachterausschuss festgestellten Verkehrswert abzüg-
lich einer Ermäßigung von 20 % zu erwerben;

2. im Fall eines vorzeitigen Verkaufs der Grundstücke an Dritte diese Ver-
pflichtung diesen aufzuerlegen und ggf. dinglich zu sichern.

14. 09. 2007

Kretschmann, Dr. Splett, Rastätter

und Fraktion 

B e g r ü n d u n g

Die Vermarktungsoffensive des Landes hinsichtlich der Erbbaugrundstücke
hat bei den Betroffenen große Irritationen ausgelöst. 

Auch Schreiben des Finanzministeriums, wie das an die Bürgerinitiative
„Binsenschlauch“ vom 6. August 2007, die die vorhandenen Ängste als „un-
begründet“ bezeichnen, sind nicht geeignet, die berechtigten Sorgen der Erb-
baurechtsnehmer zu zerstreuen, sondern betonen das Ziel der Vermarktungs-
offensive im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung. 

Die zunächst genannte Frist zur Erklärung des Kaufinteresses wird zwar rela-
tiviert; jedoch ist davon die Rede, dass nur „noch bis Jahresende Zeit“ sei,
einen entsprechenden Vertrag auf den Weg zu bringen – und das bei Erbbau-
verträgen, die Restlaufzeiten von zum Teil deutlich über 20 Jahren haben. 

Die Aussage, dass eine Vermarktung an Investoren während der Laufzeit der
Erbbauverträge in Betracht gezogen wird, löst bei den Betroffenen berech-
tigte Sorgen aus, zumal nur von wirtschaftlichen Interessen des Landes die
Rede ist, Sozialverträglichkeit und Vertrauensschutz aber keine Rolle zu spie-
len scheinen.

Umso wichtiger erscheint es uns, den Erbbaurechtsnehmern für die gesamte
Restlaufzeit der Verträge die Möglichkeit des Grundstückerwerbs zu den
oben genannten Konditionen zuzusichern. Bodenspekulation kann durch eine
Verpflichtung zur Selbstnutzung über den Zeitraum von 10 Jahren ein Riegel
vorgeschoben werden. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 8. Oktober 2007 Nr. E 50–3288/10 nimmt das Finanzmi-
nisterium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1. wie viele Erbbaugrundstücke mit welchen Restlaufzeiten der Erbbauver-
träge in welchen Kommunen von der aktuellen Vermarktungsinitiative des
Landes betroffen sind;

2. in wie vielen Fällen es sich jeweils um Einfamilienhäuser und Mehrfami-
lienhäuser handelt und in welchen Fällen eine Genossenschaft, GmbH
oder sonstige juristische Person Vertragspartner des Landes ist;

Zur Beantwortung der Fragen 1 und 2 wurde die in der Anlage beigefügte Ta-
belle erstellt. Die in der Tabelle aufgeführten Gesamtzahlen beziehen sich auf
die Anzahl der Erbbauberechtigten und nicht auf die Anzahl der Grund-
stücke. Die Anzahl der Grundstücke ist etwas geringer, da bei Grundstücken
mit Mehrfamilienhäusern oft mehrere Personen erbbauberechtigt sind. Bei
den in der Liste enthaltenen Genossenschaften, GmbH’s oder sonstigen juristi-
schen Personen als Vertragspartner des Landes sind zum Teil Erbbau-rechte
zu Wohnzwecken ausgegeben worden.

Hinsichtlich der Angaben zu den Restlaufzeiten der Erbbauverträge handelt
es sich um Durchschnittswerte. Auch unter dem Aspekt des Schutzes von
personenbezogenen Daten ist hier eine genaue Zuordnung zu einzelnen Erb-
bauberechtigten nicht möglich. Bei ca. 160 Erbbauberechtigten fehlt noch
eine Analyse des Datenbestandes. Dies hat u. U. Auswirkungen auf die
durchschnittliche Restlaufzeit bezogen auf die belegende Gemeinde. Deshalb
wurden in der Liste keine Angaben gemacht.

3. wie viele Erbbaurechtsnehmer die Grundstücke seit 2006 gekauft haben;

Seit 2006 wurden ca. 410 Grundstücke verkauft bzw. Kaufverträge abge-
schlossen. 

4. welche Gesamtfläche dabei den Eigentümer gewechselt hat und welcher
Verkaufserlös dabei erzielt wurde;

Es wurde eine Gesamtfläche von rund 550.000 m² veräußert und dabei ein
Erlös von ca. 62 Mio. € erzielt. 

5. wie viele Erbbaurechtsnehmer sich verkaufswillig erklärt haben, ohne
dass ein Vertrag schon abgeschlossen wurde;

Derzeit haben ca. 400 Erbbaurechtsnehmer konkretes Erwerbsinteresse be-
kundet. 

6. welche Hilfestellungen den Erbbaurechtsnehmern angeboten wurden, die
als Teil einer Eigentümergemeinschaft Erbbaurechtsnehmer sind;

Die betroffenen Erbbaurechtsnehmer wurden und werden sowohl von der
Vermögens- und Hochbauverwaltung als auch von dem vom Land beauftrag-
ten Konsortium über die rechtlichen Gegebenheiten unterrichtet und über die
möglichen Verfahrensweisen informiert. Es fanden und finden persönliche
Gespräche und Eigentümerversammlungen statt, bei denen Erläuterungen zu
einem Kauf durch die Eigentümergemeinschaft erfolgen. Ferner bestand und
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besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich von Mitarbeitern der Vermögens-
und Hochbauverwaltung und dem beauftragten Konsortium bzw. dessen Ver-
triebspartnern beraten zu lassen.

7. inwieweit die Erbbaurechtsnehmer auch über das Jahresende hinaus die
Möglichkeit haben, einen Kaufvertrag auf den Weg zu bringen;

Es handelt sich um keine Ausschlussfrist. Sofern bereits Gespräche und Ver-
handlungen zum Erwerb der Grundstücke aufgenommen wurden, werden
diese auch über das Jahresende hinaus weitergeführt.

8. wie sich die erklärte Bereitschaft des Landes, die Kaufpreisfälligkeit ver-
traglich für einen begrenzten Zeitraum hinauszuschieben oder die Kauf-
preiszahlung in wenigen Jahresraten zu ermöglichen, konkret darstellt
und mit welcher Verzinsung dabei gerechnet werden muss;

Es besteht die Möglichkeit, die Kaufpreiszahlung vertraglich auf einen Zeit-
raum von bis zu 5 Jahren zu verteilen. Die Verzinsung stellt sich üblicher-
weise dergestalt dar, dass die Erbbauzinsen bis zur Leistung der letzten Kauf-
preisrate weitergezahlt werden.

9. wieweit die Überlegungen des Landes hinsichtlich eines Verkaufs an
Dritte gediehen sind, auch hinsichtlich der Verkaufspreise und sonstigen
Konditionen;

Eine Entscheidung zu einem etwaigen Drittverkauf ist noch nicht gefallen. 

10. wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist und welche Gesichtspunkte
für die Entscheidung ausschlaggebend sind;

Der derzeitige Vermarktungsauftrag ist darauf gerichtet, Gebäude- und
Grundstückseigentum in den Händen des Erbbauberechtigten zusammenzu-
führen. Daher wurde und wird den Erbbauberechtigten ein Angebot zum
Kauf der Grundstücke gemacht. Erst nach Abschluss und Bearbeitung der
Rückmeldungen der Kaufinteressenten kann eine Aussage zu einem Drittver-
kauf getroffen werden.

Der einer Entscheidungsfindung zugrunde liegende Maßstab wird auch hier
das Ergebnis einer zuvor erfolgten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sein.

II.
1. den Erbbaurechtsnehmern für die gesamte Restlaufzeit der Erbbaurechte

die Möglichkeit einzuräumen, die Grundstücke zur Selbstnutzung zum vom
zuständigen Gutachterausschuss festgestellten Verkehrswert abzüglich
einer Ermäßigung von 20 % zu erwerben;

Die Verbilligungsregelung des Abzugs von 20 % auf den Kaufpreis ist in § 8
Abs. 1 Nr. 5 Staatshaushaltsgesetz begründet. Inwieweit und wie lange diese
Regelung aufrechterhalten wird, ist dem Staatshaushaltsgesetzgeber vorbe-
halten. 

2. im Fall eines vorzeitigen Verkaufs der Grundstücke an Dritte diese Ver-
pflichtung diesen aufzuerlegen und ggf. dinglich zu sichern. 

Dies kann nur im Zusammenhang mit einem etwaigen Drittverkauf geprüft
werden. Eine Entscheidung steht noch aus, siehe Ziff. 9. 

Stratthaus

Finanzminister
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